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- Beklagte
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Die 17. Kammer des Sozialgerichts Mannheim hat ohne mündliche Verhandlung 
am 31. März 2021 in Mannheim 
durch die Richterin ... 
für Recht erkannt: 

Der Bescheid vom 25. Oktober 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides 
vom 18. Januar 2019 wird teilweise aufgehoben, soweit der Antrag der Klägerin 
auf Gewährung einer Förderung aus dem Vermittlungsbudget über einen Betrag 
in Höhe von 2.000,00 EUR hinaus abgelehnt wurde. Die Beklagte wird 
verpflichtet, den Antrag insoweit unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichts erneut zu bescheiden. 

Die Beklagte erstattet der Klägerin ihre außergerichtlichen Kosten. 
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Tatbestand 

Streitig sind vorliegend Leistungen aus dem Vermittlungsbudget nach Sozialgesetzbuch Drittes 
Buch (SGB III). 

Die Klägerin war vom 1. März 2018 bis zum 1. Mai 2018 bei der Beklagten arbeitslos gemeldet. 

Am 27. März 2018 unterzeichnete die Klägerin einen neuen Arbeitsvertrag. 

Die Klägerin stellte sodann unter dem 12. April 2018 einen Antrag auf Förderung aus dem 

Vermittlungsbudget der Beklagten hinsichtlich ihrer Kosten für einen Umzug von Leipzig nach 
Mannheim anlässlich der Arbeitsaufnahme <;1m 2. Mai 2018 in L. Mit dem Antrag ließ 

1 

sie der Beklagten eine Kopie des _Arbeitsve�rages vom 27. März 2018 und eine Rechnung des von 
1 

ihr in Anspruch genommenen Umzugsunternehmens .H-..GmbH vom 8. Mai 2018, die 
1 

einen Betrag in Höhe von 4.686,22 EUR aµswies, zukommen. Die Klägerin ließ der Beklagten 
1 

zudem ein Angebot der Firma c.- ...GmbH, das einen Betrag in Höhe von 4.755,49 EUR 

auswies, ein Angebot det Firma H.-...GmbH, das einen Betrag in Höhe von 4.026,96 EUR 

auswies, und ein Angeb\ ot der Firma S. ...GmbH, das einen Betrag in Höhe von 4.289,16 EUR 
auswies, zukommen. [ 

i 

1 

Durch Bescheid vom 25. Oktober 2018 be�illigte die Beklagte der Klägerin Leistungen aus dem 
. 

1 

Vermittlungsbudget für ihre Umzugskoste� i.H.v. 2.000,00 EUR. Zur Begründung führte die 
1 

Beklagte aus, im Rahmen der Ausübung des Ermessens und unter Berücksichtigung des 
1 

Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Spa�samkeit sei der Klägerin die Übernahme von Kosten 
. 

1 

in einer Höhe bis zu 2.000,00 EUR zugepilligt worden: Dieser Betrag werde mit der oben 
! 

genannten Förderung bereits erreicht. Für die übrigen Kosten würden die 
1 

Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr vorlibgen. 
1 

\ 

Unter dem 24. November 2018 legte die �Jägerin Widerspruch gegen den Bescheid vom 25. 

Oktober 2018 ein. 

Durch Widerspruchsbescheid vom 18. Jan�ar 2019 wies die Beklagte den Widerspruch der 
1 

Klägerin zurück und führte zur Begründung \aus, bei_ der Förderung aus dem Vermittlungsbudget 

1 
















